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▼▼ Aufgrund von § 3 Nr. 2 der Zwölften 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung (12. BayIfSMV) macht das 
Landratsamt Starnberg bekannt:

der Kunden zu erheben: es sind jeweils Namen 
und Vornamen, eine sichere Kontaktinformati-
on (Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder An-
schrift) sowie der Zeitraum des Aufenthaltes zu 
dokumentieren.

 Außerdem gilt:

- der Betreiber hat durch geeignete Maß-
nahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich 
ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen 
den Kunden eingehalten werden kann;

- der Betreiber hat durch geeignete Maß-
nahmen sicherzustellen, dass die Zahl der 
gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden 
Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 
40 m2 der Verkaufsfläche;

- in den Verkaufsräumen, auf dem Ver-
kaufsgelände, in den Eingangs- und 
Warteflächen vor den Verkaufsräumen 
und auf den zugehörigen Parkplätzen gilt 
für das Personal Maskenpflicht und für die 
Kunden und ihre Begleitpersonen FFP2-
Maskenpflicht; soweit in Kassen- und 
Thekenbereichen von Ladengeschäften 
durch transparente oder sonst geeig-
nete Schutzwände ein zuverlässiger 
Infektionsschutz gewährleistet ist, entfällt 
die Maskenpflicht für das Personal;

- der Betreiber hat für den Kundenverkehr 
ein Schutz- und Hygienekonzept auszuar-
beiten und auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen (§ 12 
der 12. BayIfSMV).

4. Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Ob-
jekte der Bayerischen Verwaltung der staat-
lichen Schlösser, Gärten und Seen und ver-
gleichbare Kulturstätten sowie zoologische und 
botanische Gärten können für Besucher nur 
nach vorheriger Terminbuchung unter folgen-
den Voraussetzungen öffnen:

- die zulässige Besucherzahl bestimmt sich 
nach dem vorhandenen Besucherraum, bei 
dem ein Mindestabstand von 1,5 m zuver-
lässig gewahrt wird;

- für die Besucher besteht FFP2-Masken-
pflicht;

- der Betreiber hat ein Schutz- und 
Hygienekonzept auszuarbeiten 
und auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen; 

- der Betreiber hat die Kontaktdaten der 
Kunden zu erheben: es sind jeweils 
Namen und Vornamen, eine sichere 

▼◆ Aufgrund von § 3 Nr. 2 der Zwölften 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung (12. BayIfSMV) macht das 
Landratsamt Starnberg bekannt:

Im Landkreis Starnberg hat die nach § 28a Abs. 3 
Satz 12 IfSG bestimmte Zahl an Neuinfektionen 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Ein-
wohner innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-Inzi-
denz) an drei aufeinander folgenden Tagen, erst-
mals am 04.04.2021, den Wert von 100 wieder 
unterschritten. 

Im Landkreis Starnberg gelten daher ab 
08.04.2021 die nachfolgenden inzidenzabhängigen 
Regelungen der 12. BayIfSMV:

1. Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen 
Raum, in privat genutzten Räumen und auf pri-
vat genutzten Grundstücken ist nur gestattet 
mit den Angehörigen des eigenen Hausstands 
sowie zusätzlich den Angehörigen eines wei-
teren Hausstands, solange dabei eine Gesamt-
zahl von insgesamt fünf Personen nicht über-
schritten wird.

 Die zu diesen Hausständen gehörenden Kin-
der unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl 
außer Betracht. Ehegatten, Lebenspartner und 
Partner einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft gelten jeweils als ein Hausstand, auch 
wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz ha-
ben (§ 4 der 12. BayIfSMV). 

2. Es ist nur kontaktfreier Sport unter Beachtung 
der Kontaktbeschränkung nach Nr.1 dieser Be-
kanntmachung sowie zusätzlich unter freiem 
Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern un-
ter 14 Jahren erlaubt. Der Betrieb und die Nut-
zung von Sportplätzen, Fitnessstudios, Tanz-
schulen und anderen Sportstätten ist nur unter 
freiem Himmel erlaubt; die o.g. genannten Kon-
taktbeschränkungen sind hierbei zu beachten 
(§ 10 der 12. BayIfSMV).  

 Der Wettkampf- und Trainingsbetrieb der Be-
rufssportler sowie der Leistungssportler der 
Bundes- und Landeskader ist unter den Vor-
aussetzungen des § 10 Abs. 2 der 12. BayIfS-
MV zulässig.

3. Die Öffnung von Ladengeschäften für einzelne 
Kunden ist nach vorheriger Terminbuchung für 
einen fest begrenzten Zeitraum zulässig („click 
& meet). Der Betreiber hat die Kontaktdaten 

Kontaktinformation (Telefonnummer, E-Mail-
Adresse oder Anschrift) sowie der Zeitraum 
des Aufenthaltes zu dokumentieren (§ 23 
der 12. BayIfSMV).

5. Die amtliche Bekanntmachung vom 
29.03.2021 wird aufgehoben. Damit entfällt die 
nächtliche Ausgangssperre wieder. Die Tes-
tung von Beschäftigten in Einrichtungen nach 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2, 3 und 5 der 
12. BayIfSMV richtet sich nach dem jeweiligen 
einrichtungsspezifischen Testkonzept. 

 Instrumental- und Gesangsunterricht ist als Ein-
zelunterricht wieder zulässig. Hierbei ist ein 
Mindestabstand von 2 m einzuhalten; für das 
Lehrpersonal gilt eine Pflicht zum Tragen ei-
ner medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen 
der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, 
für Schülerinnen und Schüler gilt FFP2-Mas-
kenpflicht; diese Pflichten entfallen nur, soweit 
und solange das aktive Musizieren eine Mas-
kenpflicht nicht zulässt; der Betreiber hat ein 
Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten.

 Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Wei-
terbildung sowie Angebote der Erwachsenen-
bildung nach dem Bayerischen Erwachsenen-
bildungsförderungsgesetz und vergleichbare 
Angebote anderer Träger sowie sonstige au-
ßerschulische Bildungsangebote sind in Prä-
senzform wieder zulässig, wenn zwischen al-
len Beteiligten ein Mindestabstand von 1,5 m 
gewahrt ist. Es besteht Maskenpflicht, soweit 
der Mindestabstand nicht zuverlässig eingehal-
ten werden kann, insbesondere in Verkehrs- 
und Begegnungsbereichen, sowie bei Präsenz-
veranstaltungen am Platz. Der Betreiber hat ein 
Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten 
(§ 20 der 12. BayIfSMV).

6. Die für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kin-
dertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung 
und organisierten Spielgruppen geltenden Re-
gelungen werden gesondert mit eigener Be-
kanntmachung veröffentlicht.

7. Die übrigen Regelungen der 12. BayIfSMV in 
der jeweils aktuellen Fassung gelten unverän-
dert fort und sind zu beachten.  

Ihr Recht:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann inner-
halb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe 
Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 

80005 München

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 
80335 München

schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Frei-
staat Bayern) und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.
Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Der 
Bescheid ist gemäß § 16 Abs. 8 IfSG sofort voll-
ziehbar. Beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
München kann gegen den gesetzlich geregelten 
sofortigen Vollzug Antrag auf Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung der Klage gestellt werden 
(Antrag gem. § 80 Abs. 5 VwGO). 

Hinweise zum Recht:

*) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet kei-
ne rechtliche Wirkung! Näherer Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen ent-
nehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de)

Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 2004 grundsätz-
lich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Die Allgemeinverfügung ist online auf der Home-
page des Landratsamtes Starnberg einsehbar. Sie 
liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung 
zudem im Landratsamt Starnberg, Zimmer 167, 
Telefon 08151/148-148 aus. Sie kann während der 
allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 

Starnberg, den 06.04.2021

Matthias Vilsmayer, Stv. Landrat 


